
Das neue Seerecht 
Die III. Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen hat nach neunjähriger Dauer eine bedeutende Konvention verabschiedet, die 
nicht nur die überkommene Rechtsordnung der Meere, sondern die gesamte Völkerrechtsordnung nachhaltig beeinflussen dürfte. 
Die beiden folgenden Beiträge beschäftigen sich mit dem in diesem >neuen Seerecht< zutage tretenden Wandel des Völkerrechts. 
Rüdiger Wolfrum weist darauf hin, daß die in der Konvention enthaltenen neuen Prinzipien als Ausdruck des Wandels der inter­
nationalen Staatengesellschaft zu einer Rechtsgemeinschaft gesehen werden können. Rainer Lagoni richtet das Augenmerk auf 
die zentrale Bedeutung des Verfahrens der Konferenz für die Entwicklung dieser neuen Prinzipien. — Diese Zeitschrift hat von 
Anfang an die Verhandlungen der Seerechtskonferenz kritisch begleitet Hingewiesen sei besonders auf die Beiträge unter dem 
Leitgedanken >Von der Freiheit zur Nationalisierung der Meere? Die dritte Seerechtskonferenz der VN in Caracas vom 20. Juni bis 
29.August 1974<, in VN 5/1974 S.129ffv sowie auf den Aufsatz von Max Ivers Kehden, Zwanzig Jahre danach. Die Genfer Seerechts­
konferenzen im kritischen Rückblick, VN 6/1979 S.195ff. Über die Verhandlungsfortschritte wurde zudem regelmäßig in der Rubrik 
>Aus dem Bereich der Vereinten Nationew- berichtet, zuletzt in VN 1/1983 S.27. 

Die Seerechtskonvention - ein Markstein auf dem Weg 
zur Staatengemeinschaft? RÜDIGER WOLFRUM 

I. Anreicherung des Völkerrechts 

Die bisherige Würdigung der I I I . Seerechtskonferenz der Ver­
einten Nationen und ihres Ergebnisses, der Seerechtskonven­
tion, w i rd durch die Debatten um Zeichnung oder Nichtzeich-
nung seitens der Bundesrepublik Deutschland überscha t te t . Da­
bei w i r d gelegentlich nicht hinreichend beachtet, daß diese neue 
Konvention nicht nur eine Neuverteilung der Nutzung der See 
vornimmt, sondern da rübe r hinaus allgemeine Prinzipien ent­
wickelt, die geeignet sind, das bisherige Völkerrecht nachhaltig 
zu ve rändern , indem sie aus einer Staatengesellschaft eine 
durch gemeinsame Werte verbundene Staatengemeinschaft 
werden lassen. 
Stand das vom Primat der einzelstaatlichen Souverän i tä t ge­
präg te klassische Völkerrecht noch i m Dienste einer Koordina­
tion der Beziehungen zwischen den Staaten 1, so führte die Ent­
wicklung eines internationalen Menschenrechtsschutzsystems 
bereits insoweit eine neue Komponente ein, als auf diesem 
Gebiet die Eigens tändigkei t der Staaten durchbrochen wurde. 
Dahinter steht die Überlegung, daß der Schutz des einzelnen 
nicht mehr allein der Verantwortung der Einzelstaaten, son­
dern auch der Sorge der Staatengemeinschaft obliegt. Die See­
rechtskonvention zielt nun ebenfalls auf E insch ränkung staatli­
cher Handlungsfreiheit — dabei Ansä tze aufgreifend, die vor 
allem in den Debatten u m eine Neuordnung der Weltwirtschaft 
art ikuliert werden —, indem sie staatliches Handeln einer Bin­
dung an die Belange der Staatengemeinschaft unterwirft . Das 
eigentlich revolut ionäre Element ist jedoch nicht in der Ge­
meinschaftsbindung staatlichen Handelns zu sehen, denn die­
ser Gedanke war (wenn auch nicht in vergleichbarer Bedeu­
tung) dem Seerecht bereits vertraut 2 , sondern darin, daß damit 
die Pflicht verknüpf t wi rd , faktische Benachteiligungen einzel­
ner Staaten durch deren Privilegierung auszugleichen. Insofern 
wi rd die Förde rung einzelner Staaten zu einer Pflicht der ge­
samten Gemeinschaft. Auch wenn die Ü b e r n a h m e staatsrechtli­
chen Gedankenguts in das Völkerrecht problematisch ist, so 
bietet es sich doch an, als Parallele auf die Entwicklung des 
Sozialstaatsgedankens i m Staatsrecht zu verweisen. Damit er­
häl t die Seerechtskonvention eine Zielsetzung, die sie grund­
sätzlich von anderen völkerrecht l ichen Ver t rägen unterschei­
det 3. Neben ihre Aufgabe, Kompetenzen der Staaten hinsicht­
lich der Nutzung der See abzugrenzen, t r i t t eine sozio-ökonomi-
sche Funktion: sie dient der Verwirklichung von Wohlfahrt­
staatsgedanken i m globalen Umfang. Die dadurch bedingte sub­
stantielle Anreicherung des Völkerrechts und das Postulat all­
gemeiner wirtschaftlicher Wohlfahrt kann nicht ohne Einfluß 

auf die Position der Staaten bleiben, wie die Seerechtskonven­
tion auch deutlich belegt. Denn an die Stelle der (die wirtschaft­
lichen Beziehungen der Staaten grundsätz l ich bestimmenden) 
Reziprozität der Rechte und Pflichten t r i t t eine Vorzugsbehand­
lung bestimmter Staatengruppen, die ihre Rechtfertigung in 
dem unterschiedlichen Entwicklungsstand bzw. der unter­
schiedlichen geographischen Lage der Staaten findet. Es be­
dingt dies eine Modifikation des Prinzips der souveränen 
Gleichheit. 
I n diesem Ansatz liegt aber auch die Problematik der See­
rechtskonvention. Die ausgleichende Privilegierung auf der ei­
nen erscheint als Diskriminierung auf der anderen Seite; der 
Seerechtskonvention w i r d vorgeworfen, das akzeptable Maß 
der Diskriminierung über schr i t t en zu haben, und zwar hinsicht­
lich des Umf angs der Privilegien und bei der Auswahl der Privi­
legierten. Wie schwer dieser Vorwurf hinsichtlich der politi­
schen Entscheidung über die Zeichnung auch wiegen muß, so 
sollte er doch nicht den Blick dafür verstellen, daß die Konven­
tion Ansä tze aufgegriffen und weiterentwickelt hat, die mögli­
cherweise geeignet sind, die Verkrustung der internationalen 
Beziehungen zu lockern. 
Die angesprochenen Prinzipien, die die Seerechtskonvention 
(SRK) charakterisieren, lassen sich grob i n Gemeinschafts­
pflichten, die die Erhaltung der See für die allgemeine Nutzung 
zum Ziel haben, und als Solidarpflichten, die der Förde rung 
bestimmter Staatengruppen dienen, aufgliedern. 
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